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Aus der RECHTSPRECHUNG 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen.

Ermitlungspflicht des Insolvenzverwalters – Verjährung von Anfechtungsansprüchen 

Der Insolvenzsenat des Bundesgerichtshofs schließt sich unserem Partner Alexander Kubusch an 

- BGH, Urteil vom 27.07.2023 – IX ZR 138/21 –

Ansprüche verjähren. Sie gehen dadurch nicht ersatzlos unter, beru� sich jedoch der 
Forderungsschuldner berech�gterweise auf die Verjährung, kann der Anspruch nicht mehr 
durchgesetzt werden, eine nach der Verjährung erhobene Klage ist abzuweisen. 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt gemäß § 195 BGB drei Jahre. Sie beginnt nicht direkt mit dem 
Entstehen des Anspruchs, sondern nach § 199 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von dem Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Darlegungs- und 
beweispflich�g hierfür ist der Schuldner, denn ihm kommt die Möglichkeit der Verjährungseinrede 
zugute. 

In der Praxis lässt sich der Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs im Nachhinein meist gut feststellen, 
zum Beispiel entstehen Anfechtungsansprüche mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Schwieriger 
ist die Feststellung der Kenntnis oder gar der grob fahrlässigen Unkenntnis. Um letzteres ging es in der 
Entscheidung des BGH vom 27.07.2023. Die vom Insolvenzverwalter etwa acht Jahre nach der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Wege der Insolvenzanfechtung in Anspruch genommene 
Anfechtungsgegnerin berief sich im Rechtsstreit auf Verjährung. Dass der Verwalter länger als drei 
Jahre zuvor Kenntnis von den Umständen erlangt hate, die den Anfechtungsanspruch begründen, 
hate die Beklagte aber nicht dartun können. Entscheidend war daher vor allem, ob der Verwalter 
schon längere Zeit zuvor Kenntnis häte haben müssen, ob er also grob fahrlässig die Umstände nicht 
kannte, die den Anspruch begründeten. Dies wiederum hängt von der Frage ab, welche konkreten 
Ak�vitäten ein Insolvenzverwalter zur Ermitlung von Anfechtungsansprüche ergreifen muss, um den 
Vorwurf der groben Fahrlässigkeit auszuschließen, und wieviel Zeit seit der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens ihm hierfür eingeräumt werden kann.  

Der PFO-Partner Rechtsanwalt Alexander Kubusch hat die der Prüfung zugrunde zu legenden Kriterien 
in einem Aufsatz in der Fachpresse umfassend beschrieben (Neue Zeitschri� für Insolvenzrecht, 
Jahrgang 2018, Seite 634 ff.). Diesen Ausführungen hat sich der Insolvenzsenat des BGH mit dem 
Urteil vom 27.07.2023. 


